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Informationen zum Koordinierungsgespräch zur Strukturreform der Sozialen Dienste der Justiz im Justizministerium am 13.06.2006

Herr Kubink hatte Vertreter des Vorstandes der LAG zu einem Koordinierungsgespräch für den 13.06. in das Ministerium geladen.

Weiterhin vertreten waren die Oberlandesgerichte, Generalstaatsanwaltschaften, die Gerichtshilfe, die Justizgewerkschaft, Verdi und Herr Reckling von der DBH.

Seitens des Ministeriums Herr Holten, Herr Hoffmeister und Herr Kubink.

Durch Herrn Kubink wurde ein gegenüber dem Einladungsschreiben vom 22.05. nochmals erweitertes Arbeitspapier vorgelegt.

Im einzelnen ging es um folgende Themen:

Die Fallbelastung innerhalb der Bewährungshilfe und deren statistische Erfassung,

Aspekte der Qualitätsstandards,

Fragen zur Führungsaufsicht,

der Dienst-und Fachaufsicht,

der Einbindung der ehrenamtlichen Bewährungshilfe,

der EDV-Ausstattung und der Vernetzung,

der räumlichen Unterbringung

und der Zusammenlegung der Sozialen Dienste ( Bewährungs-und Gerichtshilfe sowie Führungsaufsicht).

Zu 1. 

Die LAG widersprach der These des Herrn Kubink, dass NRW im Ländervergleich nicht günstig da stehe.

Aus unserer Sicht ist es eher so, dass die übrigen Belastungszahlen unverantwortlich hoch sind. Vorliegende Zahlen gehen rauf bis auf z.B. 96 in Rheinland Pfalz.

Die statistische Erfassung bietet nach wie vor Unklarheiten. Die Dezernenten der OLGs sehen ebenfalls, wie auch die LAG, die wirkliche Arbeitsbelastung nicht korrekt widergegeben.

Für mehr Klarheit soll ein veränderter Erfassungsbogen sorgen, der noch rechtzeitig zur nächsten Stichtagseerhebung am 01.09.06. vorgelegt werden wird.

Zu 2. 

Herr Hoffmeister wirft die Frage auf, ob das Nebeneinander von Führungsaufsicht und Bewährungshilfe organisatorisch noch zeitgemäß ist. Sei nicht gerade hier eine Effizienzsteigerung und ein überfälliger Bürokratieabbau möglich ?

Seiner Auffassung  nach sei ein Sozialarbeiter in der Betreuung des FA Klienten ausreichend und somit der Sozialarbeiter in der FA-Stelle verzichtbar.

Diese These führt zu einer sehr lebhaften Diskussion.

Seitens der OLGs ist man mit Kritik an der bestehenden Regelung eher zurückhaltend.

Die LAG sieht hier eine weitgehende Übereinstimmung mit bereits seit langen aufgestellten Forderungen.

Allerdings erscheint es sinnvoll, die Erfahrungen aus anderen Bundesländern über eine intensivierte Führungsaufsicht und spezielle Schulungen der Mitarbeiter zu sichten und einzubeziehen.

Insbesondere müssen auch die folgenden Überlegungen zur Zusammenlegung der Sozialen Dienste einbezogen werden.

Zu 3.

Eine Zusammenlegung der Sozialen Dienste zu einem einheitlichen Sozialdienst der Justiz wird durch die Vertreterin der Landesarbeitsgemeinschaft der Gerichtshilfe und die LAG der Bewährungshilfe abgelehnt.

Insbesondere seitens der Gerichtshilfe wird auf die spezielle Ausprägung der beiden Arbeitsfelder, so auch Opferarbeit, hingewiesen. Beide Seiten sehen mögliche Qualitätsverluste gegenüber möglichen Einspareffekten.

Die von JM genannte höhere Praktikabilität in Vertretungssituationen bei der Gerichtshilfe sollte die fachlichen Bedenken nicht überwiegen.

Zu 4.

Die Teilnehmer können sich nicht auf eine klare Aussage einigen. Deutlich wird, dass auch bei diesem Punkt  eine Änderung seitens des JM mit Nachdruck gewünscht wird.

Der Austausch über die jetzige Ausprägung der Koordinatorenfunktion bringt das zu erwartende bunte Bild im Lande.

Nach Meinung des LAG Vorstandes  ist eine Neufassung der Aufgaben notwendig, insbesondere um den Prozess der Einführung von Qualitätsstandards unterstützen zu können.

Beachtet werden sollte die Auswahl geeigneter und weiterqualifizierter Kolleginnen und Kollegen.

Vorrang soll nicht die Kontrolle, sondern die Führung im positiven Sinne haben.

Wichtig ist zu beachten, dass die Fachaufsicht des Richters im Einzellfall natürlich erhalten bleibt.

Zur Schärfung des Profils soll ein Aufgabenkatalog für Koordinatoren unter besonderer Berücksichtigung einer landesweit einheitlichen Regelung geschaffen werden.

Aus dem JM wird ein Vorschlag erarbeitet werden.

Zu 5.

Zum Thema Qualitätsstandards erläutert Arno Suhr als Sprecher des Arbeitskreises das Konzept „Akzeptanz durch Beteiligung“.

Trotz Interesse für den sehr fundierten Vortrag will die Mehrheit der Anwesenden der Konsequenz nicht folgen.

Die Notwendigkeit, möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen frühzeitig eine Mitwirkungsmöglichkeit  in den einzurichtenden Qualitätszirkeln zu geben, wird insbesondere von den Vertretern des JM nicht gesehen.

Den Erläuterungen wird immer wieder mit dem Hinweis begegnet, dass man das Rad ja nicht neu erfinden müsse, unter Hinweis auf vorliegende Qualitätsstandards z.B. aus Niedersachsen.

Der Umfang der Diskussion kann hier nicht wiedergegeben werden, nur das Ergebnis.

Das JM betont die Notwendigkeit der Einführung von verbindlichen Qualitätsstandards in der Arbeit der Bewährungshilfe.

Eine noch zu besetzende Kommission soll diese unter Einbeziehung vorliegender Ausführungen anderer Bundesländer bis zum 31.12.06 vorlegen.

Mitwirken sollen die OLGs, Staatsanwaltschaften, FA ?, Gerichtshilfe, Koordinatoren aus den OLGs sowie ein Vertreter der LAG.

Zu 6.

Nach einer notwendigen Begriffsklärung wird klar, dass seitens des JM an eine Neuentwicklung der „ehrenamtlichen Mithilfe“ in der Bewährungshilfe gedacht ist.

Seitens der OLGs und Staatsanwaltschaften zeigt man sich eher zurückhaltend.

Seitens der LAG wird grundsätzlich eine solche Mithilfe begrüßt. Schulung der Interessenten wird notwendig sein.

Eine duchgreifende Entlastung der Kollegenschaft ist nicht zu erwarten.

Nach Darstellung der Entwicklung dieses Bereiches in verschiedenen Bundesländern regt Herr Kubink eine Kooperation von DBH und LAG bei der Erstellung eines Initiativkonzeptes an.

Herr Reckling betont die Notwendigkeit der Bereitstellung weiterer Mittel für den Fall der Übernahme von z.B. Informations.-und Schulungsmassnahmen.

Zu 7.

Die IT – Ausstattung sei auf dem Weg, Genaueres konnte aus dem JM nicht berichtet werden.

Man verlasse sich hierbei auf den letzten Kommentar der Verfahrenspflegestelle.

Fragen wurden dazu nicht gestellt.

Zu 8.

Die Unterbringung von BWH Dienststellen in Gerichtsgebäuden wird von der LAG abgelehnt.

Unserer Ansicht nach wiegen die zu erwartenden Nachteile schwerer als die möglichen Vorteile.

Die Vertreter des JM betonen, dass kein grundsätzlicher Kurswechsel geplant sei, sondern lediglich Einzelfälle geprüft werden.

Es geht insbesondere wohl um solche Dienststellen, bei denen ein Internetanschluss besonders teuer sei.

Für die 100% Korrektheit der Wiedergabe kann ich leider nicht garantieren.

Bitte berücksichtigt, dass wir Teilnehmer uns überwiegend auf die Darstellungen durch das JM und den Verlauf der Diskussion konzentriert haben.

So fällt hierbei sicherlich die Darstellung der Beiträge anderer Teilnehmer zu kurz aus.
